
 

An alle VertragsärztInnen (ausgenommen Radiologie und Labor) zur Kenntnis. 
 

Z i e l v e r e i n b a r u n g  
N e w s l e t t e r  J u n i  2 0 2 6  

 
Änderungen der Individualhaftungsliste ab 01.06.2026 

Sie finden die Liste der RE1, Red Box und No Box-Präparate, die anfragepflichtig sind, auf 
der Homepage der Ärztekammer: https://www.aekooe.at/niedergelassen/kassenaerzte/arzneimittel  

Sowie auf der Homepage der Österreichischen Gesundheitskasse:  
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.886332&portal=oegkvpportal 

Das Handbuch der Zielvereinbarung unter 
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.787418&version=1713511835  

Link zum Leitfaden „Das Kassenrezept – Leitfaden für Ordinationen in OÖ“: 
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.802287&version=1768304647 

 

 
NEUERUNGEN: 
 

▪ Eydenzelt Injlsg Dstfl 40mg/ml 1St 
Eydenzelt wird angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung 
• der neovaskulären (feuchten) altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), 
• einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen 
Venenverschlusses (RVV) (Venenastverschluss [VAV] oder Zentralvenenverschluss 
[ZVV]), 
• einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ), 
• einer Visusbeeinträchtigung aufgrund einer myopen choroidalen Neovaskularisation 
(mCNV). Eydenzelt darf nur von einer qualifizierten Ärztin oder einem qualifizierten Arzt in 
der Durchführung intravitrealer Injektionen appliziert werden.  
 

▪ Kigabeq Tbl z. Herst. e. Lsg z. Einn. 100mg 100St. und 500mg 50St. 
Kigabeq wird angewendet bei Kindern im Alter ab 1 Monat bis unter 7 Jahre: 
- zur Behandlung als Monotherapie bei infantilen Spasmen (West-Syndrom). 
- zur Behandlung in Kombination mit anderen Antiepileptika für Patienten mit 
therapieresistenter partieller Epilepsie (fokale Anfälle) mit oder ohne sekundäre 
Generalisierung, wenn alle anderen geeigneten Arzneimittelkombinationen sich als 
unzureichend erwiesen haben oder nicht vertragen wurden. 
Die Behandlung mit Vigabatrin darf nur von einer Fachärztin oder einem Facharzt im 
Bereich der Epileptologie, Neurologie oder Neuropädiatrie eingeleitet werden. Es sind 
Vorkehrungen für eine Nachbeobachtung unter der Aufsicht einer Fachärztin oder eines 
Facharztes im Bereich der Epileptologie, Neurologie oder Neuropädiatrie zu treffen.  

 

▪ Rezurock Ftbl 200mg 30St. 
Zur Behandlung der chronischen Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) bei 
Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg 
erteilt. Belumosudil wird angewendet, wenn andere Behandlungsoptionen einen 
begrenzten klinischen Nutzen bieten, nicht geeignet sind oder ausgeschöpft wurden. 
Die Behandlung mit diesem Arzneimittel muss von einer Ärztin oder einem Arzt mit 
Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von chronische Graft-versus-Host-Erkrankung 
eingeleitet und überwacht werden. 
 
 
 

Für Fragen zur Verordnung von Arzneispezialitäten steht Ihnen die Servicestelle unter 
der Telefonnummer 05 0766-14502900, per E-Mail md-hmboe-hbs@oegk.at bzw. unser 
Gesundheits-partnerportal (GPP) Quicklink „Arzneimittelbewilligungservice (ABS)“ zur 
Verfügung. 

 

 

 
Ein Schreiben i. A. der Ärztekammer für Oberösterreich und 

der O.Ö. § 2 Krankenversicherungsträger 
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